
Stein, Dezember 2020/hlm 

 

Schutzkonzept Covid-19 

Die Kirchgemeinde Stein übernimmt grundsätzlich das Schutzkonzept der evangelisch-

reformierten Landeskirche beider Appenzell. Dieses basiert auf den kantonalen und 

nationalen Bestimmungen. 

Letzte Version vom 07.12.2020 

 

Zusammenfassung und ergänzende Erläuterungen/ Bestimmungen 

 Mit dem aktuellen Abstand von 1,5 m sind in der Kirche Stein im Schiff 54 

Einzelplätze und auf der Empore 29 Einzelplätze vorhanden (bezeichnet mit farbigem 

Punkt ). 

 Desinfektionsmittelspender stehen am Eingang zur Verfügung  

 Bei allen öffentlichen Veranstaltungen in der Kirche und im Pfarrhaus besteht eine 

Maskenpflicht. Höchste Besucherzahl von 50 Personen. 

 Für Konsumationen gelten die Bestimmungen analog der Regeln für Restaurants. Ab 

22.12.2020 werden Restaurants geschlossen.  

 Masken müssen selber mitgebracht werden. Bei eigenen kirchlichen Anlässen 

werden bei Bedarf ergänzend Masken zur Verfügung gestellt. 

 Die Kontaktdaten müssen aufgenommen werden. Die Information hierüber erfolgt 

beim Ausschreiben von Anlässen durch die Pfarrerin oder die verantwortliche 

organisierende Person über die Steinzeit/Magnet/Tagespresse/Ausschreibung etc. 

(Vorname/Name/Wohnort/Telefon/E-Mail).  

 Die Information der Kirchen-/Pfarrhausbenutzer über das Schutzkonzept übernimmt 

das Präsidium. 

 

Aufnahme der Kontaktdaten bei regulären kirchlichen Anlässen und bei Beerdigungen 

 Die Teilnehmenden werden aufgefordert, jeweils einen Zettel mit den Kontaktdaten 

zum Anlass mitzubringen und in die bereitstehenden Kisten zu werfen. 

 Diese werden pro Anlass 14 Tage aufbewahrt und anschliessend vernichtet. 

 Die MesmerInnen übernehmen die Kontrolle beim Eingang. Bei Fehlen des 

Kontaktdatenzettels werden die Teilnehmenden aufgefordert, einen Zettel vor Ort 

auszufüllen und in die bereitstehenden Kisten einzuwerfen. 

 

Ergänzung bei nicht durch die Kirche organisierten Anlässen (z.B. Hochzeiten) und bei 

externen Anlässen (z.B. Konzerte) 

 Die Organisatoren/Anbieter sind für das Einhalten des Schutzkonzeptes der 

Kirche Stein, die Information der Teilnehmenden und die Führung und Kontrolle 

der Kontaktliste verantwortlich. Die anwesenden Kirchenmitarbeitenden (z.B. 

Mesmerin, Organistin) sind mit auf die Liste zu nehmen. 


